
 

 
OB-Stichwahl – welche Unterlagen werden benötigt? 
 
Die Wahlbenachrichtigungen zur Hauptwahl des Oberbürgermeisters gelten 
auch für die Stichwahl. Es werden keine neuen Wahlbenachrichtigungen 
versandt.  
 
Wenn keine Wahlbenachrichtigung mehr vorhanden ist, kann mit dem 
Personalausweis oder mit dem Reisepass am Wahltag – im gleichen 
Wahllokal wie schon am 6. Juni 2021 – gewählt werden.  
 
Wer per Briefwahl an der Oberbürgermeisterstichwahl teilnehmen möchte, 
muss einen erneuten Antrag stellen. Es werden nicht erneut automatisch 
Unterlagen an die Wählerinnen und Wähler versendet. Wenn jemand sowohl 
für die Haupt-, als auch für die Stichwahl Briefwahlunterlagen bereits beantragt 
hatte, so werden diese nach Bereitstellung der Stimmzettel automatisch 
zugesandt.  
 
Der Antrag auf Briefwahl kann, wenn noch vorhanden, mittels QR-Code der 
Wahlbenachrichtigung oder unter https://www.wahlschein.de/15001000  
gestellt werden. Alternativ reicht auch   
 

 eine formlose E-Mail an wahlen@dessau-rosslau.de,  
 ein formloses Fax an 0340 204-2692513 oder  
 ein formloser Brief an Stadt Dessau-Roßlau, Wahlamt, Zerbster  

Straße 4, 06844 Dessau-Roßlau  
 
mit Angabe des vollständigen Namen, der vollständigen Anschrift und des 
Geburtsdatums und ggf. eine Anschrift, an die die Unterlagen gesendet 
werden sollen.  
 
Hinweis: Für Fragen zur OB-Stichwahl steht das Wahlamt unter den 
Rufnummern 0340 204-1313 sowie 204-1813 zur Verfügung.  
 
 
 
 

 
 

Pressemitteilung 
 
Das Wahlamt informiert 
 
Hinweise zur OB-Stichwahl am 27. Juni und amtliches 
Endergebnis der Landtagswahl vom 6. Juni  
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Tagung des Kreiswahlausschusses 
 
Wie angekündigt, hatte heute im Rathaus Dessau der Kreiswahlausschuss anlässlich der 
Landtagswahl am 6. Juni getagt. In seiner Sitzung hat er die vorläufigen Endergebnisse in den 
Wahlkreisen 26 und 27 heute amtlich bestätigt.  
 
 


